
Handbuch
Geldanlage

Aktien, Fonds, Anleihen,  
Festgeld, Gold und Co.

2., aktualisierte Auflage
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Kunden gezahlten Produktpreisen (Abschluss-

provision) und/oder laufenden Beiträgen (Be-

standsprovision). 

Vertreter
Bei den Vertretern kann man zwischen Aus-

schließlichkeits- und Mehrfachvertretern un-

terscheiden. Ausschließlichkeitsvertreter sind 

Versicherungsvermittler, die an ein Versiche-

rungsunternehmen gebunden sind und nur 

Produkte dieser Versicherung vermitteln. 

Mehrfachvertreter sind Versicherungs-, Fi-

nanzanlagen- oder Kreditvermittler, die als 

selbstständige Gewerbetreibende Produkte 

verschiedener Anbieter vermitteln und dafür 

Provisionen erhalten. Sie bieten nur Produkte 

von Anbietern an, mit denen sie Vertriebsver-

träge abgeschlossen haben. Dadurch unter-

scheiden sie sich vom Makler, der prinzipiell 

auf den gesamten Markt an Produktanbietern 

zugreifen kann. Makler stehen grundsätzlich 

auf der Seite des Kunden, Vertreter auf der Sei-

te des Unternehmens, das sie vertreten.

Allfinanzvertriebe
Das Besondere an Allfinanzvertrieben – zum 

Beispiel Deutsche Vermögensberatung, MLP, 

Swiss Life Select (vormals AWD), OVB – ist, dass 

sie alles vermitteln: Haftpflicht- und Kranken-

versicherungen genauso wie Rentenversiche-

rungen und fast jede Art der Geldanlage. Viele 

Kunden schätzen das, weil es ihnen Wege er-

spart und der Finanzvermittler sie im Idealfall 

unter Berücksichtigung ihrer gesamten wirt-

schaftlichen Situation berät. Ob sie jedoch im 

Rahmen dieser Rundumberatung immer die 

günstigsten Finanzprodukte angeboten be-

kommen, ist fraglich. Denn die Berater sind 

selbstständige Gewerbetreibende. Sie leben 

von den Provisionen, die sie für Vertragsab-

schlüsse erhalten. Wie bei anderen provisions-

finanzierten Beratern auch besteht die Gefahr, 

dass sie unpassende Produkte empfehlen, 

wenn diese mehr Provision einbringen. Kun-

den haben zudem oft kaum eine Chance zu 

durchschauen, was die angebotenen Produkte 

sie kosten würden. 

Unabhängige Beratung auf 
 Honorarbasis
Eine Alternative zu den genannten Finanzver-

mittlern, -maklern und -vertretern ist eine Be-

ratung, bei der die Berater nicht von den An-

bietern bezahlt werden, sondern von den Kun-

den. Das leisten die Beratung der Verbraucher-

zentralen und sogenannte Honorarberater.

˘  Die Verbraucherzentralen bieten unab-

hängige telefonische, schriftliche und per-

sönliche Beratungen zu verschiedenen Fi-

nanzthemen wie Geldanlage, Versicherun-

gen, private Altersvorsorge und Finanzie-

rung an. Jedes Bundesland hat eigene 

Beratungsstellen, deren Angebote sich 

leicht unterscheiden, ebenso wie ihre Prei-

se. Für eine knapp zweistündige Beratung 

müssen Sie ungefähr mit 150 bis 200 Euro 

rechnen. Über die Internetadresse www.

verbraucherzentrale.de gelangen Sie 

schnell auf die Homepage der Verbrau-

cherzentrale Ihres Bundeslandes.

˘ Honorarberater sind selbstständige Be-

rater, die sich verpflichten, keine Provisio-

nen von Produktanbietern anzunehmen. 

Stattdessen werden sie ausschließlich 

durch ihre Kunden bezahlt. Dafür gibt es 

verschiedene Modelle wie zum Beispiel 

Stundensätze, Festpreise oder eine pro-

zentual vom Anlagevolumen abhängige 

Mehrere Gespräche
 Anleger sollten möglichst mehrere Be-
ratungsgespräche führen. Im Vergleich 
können sie oft schnell erkennen, wel-
chen Gehalt ein solches Gespräch hatte 
oder ob es nur darum ging, ein be-
stimmtes Produkt zu verkaufen. 

Gut  

zu wissen
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Gebühr. Der Kunde muss die Beratung 

auch dann bezahlen, wenn er der Empfeh-

lung des Beraters nicht folgt oder dieser 

ihm vom Kauf eines Produktes abrät. Nur 

so können Honorarberater neutral bera-

ten. Da sie nicht von Anbieterprovisionen 

leben müssen, haben sie kein Interesse da-

ran, Kunden ein überteuertes oder nicht 

bedarfsgerechtes Produkt zu empfehlen.

Falls Sie davor zurückschrecken, für eine Fi-

nanzberatung ein Honorar zu bezahlen, weil 

Sie dies von Ihrem Versicherungsvertreter 

oder Ihrer Bank bisher nicht gewohnt sind, 

schauen Sie sich die Tabelle „Übliche Provisio-

nen im Finanzvertrieb“ an. Dann sehen Sie, 

dass eine Honorarberatung für Sie häufig um 

ein Vielfaches günstiger sein kann als eine 

scheinbar kostenlose Beratung bei einem Pro-

Übliche Provisionen im Finanzvertrieb
Produkte

Wertpapieranlagen

Aktienfonds

Rentenfonds

Mischfonds

Offene Immobilienfonds

Zertifikate

Versicherungen

Kapitallebensversicherung

Rentenversicherung

Fondspolice

Geschlossene Fonds / Beteiligungen

Geschlossene Immobilien-
fonds

Umweltfonds

Schiffsfonds

Containerfonds

Infrastrukturfonds

Flugzeugfonds

1 In Prozent der Anlage-/Beitragssumme.  2 Bei höheren Anlage- beziehungsweise Beitragssummen erhöhen sich die Beträge, die an den  
 Verkäufer/Vermittler fließen, entsprechend – unabhängig vom Beratungsaufwand. 

Abschluss -
provision 1

4 – 6,5 

3 – 5 

4 – 5 

4 – 5 

0,5 – 5 

1 – 4

1 – 4

1 – 4

6 – 10 

6 – 11 

8 – 15 

3 – 8 

6 – 8 

7 – 9 

Jährliche Be-
standsprovision 1

0,25 – 0,5 

0,1 – 0,25 

0,1 – 0,4 

0,25 – 0,5 

–

0,1 – 2,5 

0,1 – 2,5 

0,1 – 2,5 

–

–

–

–

–

–

Kosten in Euro

Bei einer Anlage von 10 000 Euro 2 
(Abschlusskosten / jährliche Be-
standsprovision)

400 – 650 / 25 – 50 

300 – 500 / 10 – 25 

400 – 500 /10 – 40 

400 – 500 / 25 – 50 

50 – 500 

Bei einer Beitragssumme von 
36  000 Euro (= 100 Euro Monats-
beitrag über 30 Jahre) 2 
(Abschlusskosten / jährliche Be-
standsprovision)

360 – 1 440 / 1,20 – 30 

360 – 1 440 / 1,20 – 30 

360 – 1 440 / 1,20 – 30 

Abschlusskosten bei einer Anlage 
von 50 000 Euro 2

3 000 – 5 000 

3 000 – 5 500 

4 000 – 7 500 

1 500 – 4 000 

3 000 – 4 000 

3 500 – 4 500 
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visionsvertrieb. Auch wird Ihnen dann schnell 

klar, dass eine Honorarberatung nicht nur für 

Superreiche, sondern grundsätzlich für jeden 

geeignet ist. 

Natürlich ist eine Beratung gegen Honorar 

kein Allheilmittel, mit der Sie garantiert im-

mer die besten Anlagevorschläge erhalten. Ei-

ne gute Finanzberatung hängt nicht nur da-

von ab, wer den Berater bezahlt, sondern vor 

allem von dessen Kompetenz und Einstellung. 

Auch unter den Provisionsberatern gibt es 

selbstverständlich einige, die sich ausschließ-

lich nach dem Kundeninteresse richten und 

gute Beratung leisten. 

Das sollten Sie beim Beratungs -
gespräch beachten
Sie können einiges dazu beitragen, dass ein Be-

ratungsgespräch zielführend verläuft und Sie 

passende Anlagevorschläge erhalten, wenn Sie 

folgende Regeln beherzigen:

˘  Vorbereitung. Bereiten Sie sich gut auf 

das Gespräch vor. Ihr Berater wird Sie fra-

gen, wie viel Geld Sie anlegen wollen, wie 

lange, für welchen Zweck, und er will wis-

sen, welches Risiko Sie dabei eingehen 

können. Zudem wird er Sie – das ist seine 

Pflicht – nach Ihren persönlichen und fi-

nanziellen Verhältnissen fragen. Nehmen 

Sie Unterlagen, aus denen sich Ihre finan-

zielle Lage ergibt, wie zum Beispiel Depot-

auszüge und Vermögensübersichten, zum 

Gespräch mit.

˘  Produkte. Der Berater sollte Ihnen die 

Produkte, die er Ihnen vorschlägt, genau 

erklären und die Vor- und Nachteile auf-

zeigen. Wenn Sie etwas nicht verstanden 

haben, fragen Sie nach. Es gibt keine 

„dummen“ Fragen. Es ist die Aufgabe des 

Beraters, Ihnen alles so zu erklären, dass 

Sie es verstehen.

˘  Empfehlungen. Bei nicht ganz unabhän-

gigen Beratern von Banken und Finanzver-

trieben kommt es regelmäßig vor, dass 

der Berater Ihnen lieber Produkte aus dem 

eigenen Haus als die der Konkurrenz an-

bietet. Fragen Sie nach, wie hoch die Ver-

triebsprovisionen sind, die der Berater 

oder die Bank kassiert. Der Berater muss 

Ihnen das sagen. So können Sie Interessen-

konflikte erkennen.

˘  Auswahl. Lassen Sie sich mehrere Emp-

fehlungen geben. Sie sehen dann, welches 

Produkt Ihnen besser gefällt. Ohnehin ist 

es klüger, sein Geld auf mehrere Anlagen 

aufzuteilen.

˘  Kosten. Sie sollten wissen, was für Kosten 

auf Sie zukommen, wenn Sie eine Geldan-

lage abschließen. Ein billiges Produkt ist 

zwar nicht unbedingt besser. Die Kosten 

sollten aber in einem vernünftigen Ver-

hältnis zu den Ertragschancen stehen.

˘  Entscheidung. Lassen Sie sich Zeit. Es 

gibt keinen Mangel an Geldanlagen. Ob 

Sie heute, morgen oder übermorgen un-

terschreiben, spielt keine Rolle. Ein guter 

Berater wird Sie nicht drängen. Kaufen Sie 

grundsätzlich nur Finanzprodukte, die Sie 

verstehen, und vertrauen Sie auf Ihren ge-

sunden Menschenverstand, wenn Ihnen 

etwas komisch vorkommt. 

So stufen Banken ihre Kunden ein
Finanz- und Bankberater müssen bei Anlage-

empfehlungen zu Wertpapieren auch die Risi-

kotragfähigkeit und Risikobereitschaft des An-

legers ermitteln und berücksichtigen. Sie stu-

fen dazu die Anleger in fünf, bisweilen auch 

sechs oder sieben Risikoklassen ein und leiten 

daraus ab, welche Anlageklassen und -produk-

te für sie überhaupt infrage kommen. Die Be-

zeichnungen sind von Bank zu Bank unter-

schiedlich. Hier ein Kurzüberblick darüber, 

welche Produktempfehlungen sich hinter den 

Risikoklassen der Banken verbergen können:

˘ Klasse 1: Sicherheitsorientiert. Infra-

ge kommen zum Beispiel Zinsanlagen wie 
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Tages- oder Festgeld, kurzlaufende Euro-

Rentenfonds sowie Euro-Anleihen mit 

sehr guter Bonität. 

˘ Klasse 2: Konservativ. Dazu passen 

festverzinsliche Wertpapiere bester Quali-

tät, deutsche Rentenfonds, kurzlaufende 

Fonds in Hartwährungen wie Euro, US-

Dollar und Schweizer Franken, internatio-

nal gestreute Rentenfonds, überwiegend 

in Hartwährungen, sowie offene Immobi-

lienfonds. 

˘ Klasse 3: Ertragsorientiert. Hier finden 

sich beispielsweise Wandel- und Options-

anleihen, deutsche Aktienfonds, deutsche 

Standardaktien, international gestreute 

Aktienfonds sowie Länderfonds in euro-

päischen Hartwährungen. 

˘ Klasse 4: Spekulativ. Diese Klasse um-

fasst zum Beispiel deutsche Aktien-Neben-

werte, spekulative Anleihen, Optionsschei-

ne, Optionen und Futures.

˘ Klasse 5: Sehr spekulativ. Das Geld 

kann in Investitionen ausländischer Ak-

tien-Nebenwerte, sehr spekulative Anlei-

hen, Optionsscheine aller Art sowie Optio-

nen und Futures fließen.

Die Risikoklassen der Banken besagen aller-

dings nur, in welche Produkte die Gelder der 

Kunden – je nach Einstufung – fließen dürfen. 

Sie sagen noch nichts darüber aus, zu welchen 

Anteilen dies geschieht. Häufig bieten die Ban-

ken drei oder vier Standardstrategien an von 

sicherheitsorientiert bis spekulativ. Auch hier 

sind die Bezeichnungen der Geldinstitute 

nicht einheitlich. 

Änderungen bei Wertpapiergeschäf-
ten durch Mifid II
Mit der Umsetzung der europäischen Finanz-

marktrichtlinie Mifid II (Markets in Financial 

Instruments Directive) in deutsches Recht tra-

ten am 3. Januar 2018 neue Regelungen in 

Kraft. Mit Mifid II soll europaweit ein neuer 

rechtlicher Rahmen für das Wertpapierge-

schäft zwischen Anleger und Bank vorgegeben 

werden und dadurch Transparenz und Anle-

gerschutz erhöht werden. Die wesentlichen 

Neuregelungen durch Mifid II sind:

˘ · Das bisherige Beratungsprotokoll bei Ban-

ken wurde durch eine sogenannte Geeig-

netheitserklärung ersetzt. Die Unterschie-

de beider Dokumente sind relativ gering. 

Während das Beratungsprotokoll vor al-

lem den Beratungsprozess beschrieben 

hat, ist die Geeignetheitserklärung ein Er-

gebnisprotokoll, mit dem der Berater dar-

legen soll, warum das empfohlene Pro-

dukt für den Anleger geeignet ist.
˘ · Banken und viele andere Finanzdienstleis-

ter müssen Telefongespräche zu Wertpa-

piergeschäften jetzt aufzeichnen (soge-

nanntes Taping). Die Aufzeichnungen 

müssen gespeichert und in der Regel fünf 

Jahre aufbewahrt werden. 
˘ · Anleger sollen noch genauer über die bei 

einem Wertpapiergeschäft anfallenden 

Kosten informiert werden. Dazu erhält je-

der Kunde vor der Unterschrift eine ge-

naue Aufstellung der entstehenden Kos-

ten sowohl in absoluter Größe in Euro als 

auch in Prozent des Anlagebetrages. Es 

werden sowohl die Kosten der Dienstleis-

tungen (zum Beispiel Transaktionskosten, 

Verwahrungskosten) als auch die Kosten 

des Finanzinstrumentes (zum Beispiel 

Management- und Performancegebühren) 

aufgelistet. 
˘ · Anleger erhalten vierteljährlich Aufstel-

lungen über den aktuellen Stand der von 

ihnen gehaltenen Finanzinstrumente.
˘ · Für alle neuen Finanzinstrumente müs-

sen die Anbieter einen Zielmarkt bestim-

men. Dieser Zielmarkt dient als Grundlage 

der Risiko- und Bedürfnisanalyse im Bera-

tungsgespräch und soll sicherstellen, dass 

die angebotenen Finanzprodukte den Be-

dürfnissen der Anleger entsprechen.
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Produktinformationsblatt und  
Wesentliche Anlegerinformationen
Kurz und verständlich, die wichtigsten Fakten 

auf einen Blick. So sollen verschiedene gesetz-

lich vorgeschriebene Informationsblätter – 

auch „Beipackzettel“ genannt – Anleger über 

Finanzprodukte informieren. Seit dem 1. Juli 

2011 müssen Banken und andere Finanz-

dienstleister Kunden neben dem Beratungs-

protokoll bei Anlageberatungen zu Wertpapie-

ren ein Produktinformationsblatt aushändi-

gen. Dieses soll maximal drei Din-A4-Seiten 

umfassen und muss 
˘  die Art des Finanzprodukts,
˘  seine Funktionsweise,
˘  die mit dem Produkt verbundenen Risiken 

sowie
˘  die mit der Anlage verbundenen Kosten 

beschreiben.

Produktinformationsblätter gibt es zu Aktien, 

Anleihen und Zertifikaten, zu Pfandbriefen 

und Bundeswertpapieren. 

Für Investmentfonds gibt es ein eigenes 

Produktinformationsblatt, die „Wesentlichen 

Anlegerinformationen“, auch „Key Investor In-

formation Document“ (KIID) genannt. Es wird 

von den Fondsgesellschaften erstellt und 

muss ebenfalls auf zwei Seiten über die wich-

tigsten Details wie Ziele und Anlagepolitik, Ri-

siko- und Ertragsprofil, Kosten und die frühere 

Wertentwicklung des Fonds aufklären. Es muss 

den Kunden vor dem Kauf eines Fonds ausge-

händigt werden, damit sie es in Ruhe lesen 

können. 

Vermögensanlagen-Informations-
blatt 
Für geschlossene Fonds, Genussrechte und 

sonstige Vermögensanlagen, die seit Juni 2012 

auf den Markt gekommen sind, müssen die 

Anbieter ein Vermögensanlagen-Informati-

onsblatt (VIB) erstellen und bei der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 

hinterlegen. Die BaFin prüft allerdings den In-

halt des VIB während des Prospektprüfungs-

verfahrens nicht. Dieses darf höchstens drei 

Din-A4-Seiten stark sein und muss ohne die 

Lektüre weiterer Dokumente allgemein ver-

ständlich sein, damit Anleger Angebote leich-

ter vergleichen und auswählen können. Das 

VIB muss während der gesamten Dauer des öf-

fentlichen Angebots in der aktuellen Fassung 

auf der Internetseite des Anbieters zugänglich 

sein. 

Hintergrund des VIB ist, dass viele Anleger 

die oft mehr als 100 Seiten starken Verkaufs-

prospekte für Beteiligungsmodelle wie Wind-

räder, Bürotürme, Seniorenheime oder Stu-

dentenappartements nicht lesen. Die Blätter 

müssen den Anbieter, die Art der Vermögens-

anlage, die Anlagestrategie, die Anlagepolitik 

und die Anlageobjekte nennen. Sie müssen zu-

dem Risiken, die Aussichten für die Kapital-

rückzahlung und Erträge unter verschiedenen 

Marktbedingungen sowie Kosten und Provi-

sionen aufführen. Hinzu kommen Pflichthin-

weise wie etwa auf die Stelle, bei der der aus-

führliche Verkaufsprospekt kostenlos erhält-

lich ist. 

Aus der Qualität des Informationsblattes 

lässt sich zwar nicht auf die Qualität der Anlage 

schließen. Wenn Sie es aber nicht verstehen, 

können Sie sicher sein, dass die Vermögensan-

lage nichts für Sie ist. Bei Produkten, für die ein 

VIB erstellt werden muss, sollten Sie sowieso 

eher zurückhaltend sein, da diese die verspro-

chenen Renditeziele oftmals nicht erreichen. 


